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Altmarkkreis Salzwedel

Bekanntmachung
des Beschlusses des Kreistages über die Jahresrechnung 2012

sowie über die Erteilung der Entlastung des Landrates

Der Kreistag des Altmarkkreises Salzwedel hat in seiner Sitzung am 24.09.2018 gemäß 
§ 45 Abs. 2 Nr. 4 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 
LSA) in Verbindung mit § 120 Abs.1 KVG LSA vom 17. Juni 2014 (GVBL.LSA S. 288) 
in der jetzt gültigen Fassung mit Beschluss-Nr. 533/2018 die Jahresrechnung 2012 be-
schlossen und dem Landrat uneingeschränkte Entlastungerteilt.

Der Beschluss der Jahresrechnung 2012 des Altmarkkreises Salzwedel und die Entlastung 
des Landrates werden hiermit bekannt gegeben.

Die Jahresrechnung mit den Erläuterungen liegt vom 20.04.2020 bis einschließlich 
30.04.2020 zur Einsichtnahme in der Kreisverwaltung des Altmarkkreises Salzwedel, in 
29410 Salzwedel, Karl-Marx-Str. 32, Kämmereiamt, Zimmer 412, während der Dienst-
stunden öffentlich aus.

Salzwedel, den 07.04.2020

Ziche
Landrat

Altmarkkreis Salzwedel

Allgemeinverfügung des Altmarkkreises Salzwedel  
zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners  

(Thaumetopoea processionea) / Sperrung von Wald

Aufgrund §§ 5, 16 (5), 30, 31, 32 (3), 33 (2) und 36 Landeswaldgesetz Sachsen-Anhalt 
vom 25.02.2016 (LWaldG LSA) i. d. z.Z. gültigen Fassung i. V. m. §§ 13 und 90 des 
Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 
20.05.2014 (SOG LSA) i. d. z. Z. gültigen Fassung erlässt der Altmarkkreis Salzwedel als 
untere Forstbehörde folgende Allgemeinverfügung:

1.	� Es wird eine Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners in Waldrandbereichen mit 
dem Wirkstoff „Bacillus thurigensis subspecies kurstaki“ durch Befliegung mit Hub-
schraubern durchgeführt.

2.	� Der Zeitraum für die Bekämpfung wird vom 22.04.2020 bis zum 03.06.2020 festge-
legt. Die konkreten Termine der Befliegung werden in den lokalen Medien und auf 
der Internetseite www.altmarkkreis-salzwedel.de durch den Altmarkkreis Salzwedel 
bekannt gegeben.

3.	� Der räumliche Geltungsbereich der Schädlingsbekämpfung beschränkt sich auf folgen-
de Gemarkungen:

	 Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen
	� Berge, Dannefeld, Estedt, Jeggau, Kassiek, Lindstedt, Peckfitz, Schenkenhorst, Wiepke, 

Zichtau

	 Einheitsgemeinde Stadt Arendsee
	 Fleetmark, Kerkau, Kläden, Kleinau, Lohne, Sanne-Kerkuhn, Thielbeer

	 Einheitsgemeinde Stadt Kalbe
	 Engersen, Faulenhorst, Jeetze, Kakerbeck, Kalbe, Winkelstedt

	 Einheitsgemeinde Stadt Klötze
	� Böckwitz, Jahrstedt, Klötze, Köckte, Kunrau, Quarnebeck, Röwitz, Schwiesau,Trip-

pigleben, Wenze

	 Verbandsgemeinde Beetzendorf- Diesdorf
	 Apenburg

	� Die Flächenabgrenzungen, dargestellt in Karten, werden ortsüblich ausgehängt. Die 
Karten sind in der unteren Forstbehörde zu den Sprechzeiten einsehbar und können 
über das Internet unter www.altmarkkreis-salzwedel.de amtliche Bekanntmachung als 
PDF - Datei abgerufen werden.

	� Unabhängig von der Kartendarstellung, die mit dem Tage der Veröffentlichung das 
Potential der möglichen Befliegung darstellen, werden in Schutzgebieten nach dem 
Wasserrecht oder Naturschutzrecht nur Flächen beflogen, für die eine Zustimmung der 
jeweiligen Wasser- und/oder Naturschutzbehörden vorliegen. Horstschutzzonen wer-
den nicht beflogen. 

	� Flächen, die aufgrund der Entwicklung des Eichenprozessionsspinners kurzfristig nicht 
bekämfungsnotwendig werden, werden nicht behandelt, auch wenn diese in der Karte 
dargestellt sind.

4.	 Die Waldbesitzer haben die Maßnahme zu dulden.

5.	� Die betroffenen Flächen werden mit dem Beginn der Bekämpfung für 48 h gesperrt. 
Durch das Landeszentrum Wald wird die Sperrung durch Ausschilderung kenntlich 
gemacht. Den Anweisungen der Ordnungskräfte ist Folge zu leisten.

6.	� Das Sammeln von Waldpilzen, wild wachsenden Früchten und Wildkräutern ist auf 
den betroffenen Flächen für die nach der Bekämpfungsmaßnahme folgenden 3 Wochen 
verboten.

7.	 Die Kosten der Maßnahme trägt das Land Sachsen-Anhalt.

8.	� Die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung wird im besonderen öffentlichen 
Interesse angeordnet.

9.	� Die Allgemeinverfügung gilt ab dem Tag der öffentlichen Bekanntgabe als bekannt 
gegeben und ist damit wirksam.

Begründung
Die Zuständigkeit des Altmarkkreises Salzwedel als untere Forstbehörde für die Sperrung 
der Flächen ergibt sich entgegen § 32 (1) S. 2 LWaldG LSA aus § 32 (3) LWaldG LSA i. 
V. m. § 90 (1) SOG LSA. 

Demnach kann die Fachaufsichtsbehörde gemäß § 86 (1) Nr. 1 SOG LSA in ihrem Bezirk 
einzelne Maßnahmen zur Gefahrenabwehr anstelle der sachlich zuständigen Sicherheits-
behörde treffen, wenn dies zur sachgerechten Erfüllung der Aufgabe erforderlich ist. 

Da die Sperrung der Flächen in einem nicht zu trennenden Zusammenhang mit der Be-
kämpfungsmaßnahme gegen den Eichenprozessionsspinner steht, war dies hier gegeben. 
Da die Maßnahme an sich durch das Land Sachsen-Anhalt durchgeführt wird, wird das 
Landeszentrum Wald 

•	 die konkreten Termine wie unter Punkt 2 genannt, bekannt geben
•	 die Ausschilderung der gesperrten Flächen vornehmen.

Die Zuständigkeit des Altmarkkreises Salzwedel als untere Forstbehörde für die Anord-
nung der Bekämpfungsmaßnahme ergibt sich aus §§ 33 (2) und 36 LWaldG LSA.
Demnach ist die untere Forstbehörde für die Aufgaben und Befugnisse nach dem LWaldG 
LSA zuständig und übt die örtlich zuständige Forstbehörde die Forstaufsicht über den 
Wald aller Waldeigentumsarten aus. Die Forstaufsicht umfasst u. a. die Einhaltung der 
Vorschriften des LWaldG LSA.

Nach § 5 (1) LWaldG LSA ist der Wald im Rahmen seiner Zweckbestimmung nachhaltig 
und ordnungsgemäß zu bewirtschaften. 

Zur nachhaltigen und ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Waldes gehören laut § 5 (3) 
Nr. 4 bis 6 LWaldG LSA insbesondere 

•	� der Gefahr einer erheblichen Schädigung des Waldes durch abiotische und biotische 
Schadfaktoren vorzubeugen

•	� Pflanzen vor Krankheiten, Schaderregern und nichtparasitischen Einflüssen zu schüt-
zen

•	 biotische Schadfaktoren rechtzeitig und ausreichend zu bekämpfen.

Das Landeszentrum Wald hat im Rahmen seiner Überwachstätigkeit laut § 34 (3) Nr. 2 
LWaldG LSA auf den betroffenen Flächen ein erhöhtes Auftreten des Eichenprozessions-
spinners an den Waldrändern festgestellt. Es ist mit einer weiteren Ausbreitung und Mas-
senvermehrung des Eichenprozessionsspinners zu rechnen. Daraus resultierend ist eine 
existenzielle Gefährdung der Eichenbestände gegeben.

Zudem liegt in den viel besuchten Waldrändern durch den Eichenprozessionsspinner eine 
Gefahr nach § 3 Nr. 3a SOG LSA, da diese gesundheitsschädlich wirken können.
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Die Bekämpfungsmaßnahmen dienen der nachhaltigen und ordnungsgemäßen Bewirt-
schaftung, dem Erhalt der Erholungsfunktion des Waldes und zum Gesundheitsschutz der 
Waldbesucher.

Für die erfolgreiche Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners ist aufgrund der Groß-
flächigkeit und des nur begrenzt zur Verfügung stehenden Zeitraumes einer wirksamen 
Bekämpfung, eine Ausbringung des Mittels aus der Luft erforderlich. Alternativen, wie 
eine mechanische Bekämpfung z. B. durch Absaugen oder der Einsatz von Sprühgeräten 
vom Boden aus, sind innerörtlich und auf Kleinflächen zur Bekämpfung geeignet, reichen 
jedoch im Wald angesichts des Flächenausmaßes nicht aus, um Schäden und Gesund-
heitsgefahren zu verhindern. Weil das Mittel per Hubschrauber mit besonderen, abdrift-
mindernden Düsen direkt in den oberen Kronenbereich, den Haupt-Fraßort der Raupen 
eingebracht wird, stellt dies die effektivste Methode dar.

Es wird der Wirkstoff „Bacillus thuringensis subspecies kurstaki“ verwendet, der im öko-
logischen Landbau erlaubt ist. Es ist durch die zuständigen Behörden des Bundes sowohl 
für den Pflanzenschutz- als auch den Biozid-Einsatz mit Hilfe von Luftfahrzeugen zuge-
lassen. 
Die in den letzten Jahren nachgewiesene Verbreitung und Massenvermehrung des Eichen-
prozessionsspinners stellt ein ernst zu nehmendes gesundheitliches Problem für die Bevöl-
kerung dar. Ohne Bekämpfung erhöhen diese Flächen das Risiko von Gesundheitsschäden 
insbesondere für Waldbesucher, im Wald arbeitender Personen und in Waldrandnähe le-
bender Menschen. 

Die Bekämpfungsmaßnahme und die damit verbundene zeitliche Sperrung der Fläche 
führt nicht zu einem Nachteil, der zu dem erstrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis 
steht (§ 5 (2) SOG LSA). Vor diesem Hintergrund werden von mehreren möglichen und 
geeigneten Maßnahmen der Einzelne und die Allgemeinheit mit der Ausbringung des 
Wirkstoffes „Bacillus thuringensis subspecies kurstaki “ aus der Luft am wenigsten beein-
trächtigt (§ 5 (1) SOG LSA). Die Maßnahme liegt im besonderen öffentlichen Interesse. 

Die Maßnahme kann aufgrund der Besonderheit des zum Einsatz vorgesehenen Mittels 
nur in einem bestimmten engen zeitlichen Rahmen der Raupenentwicklung wirksam 
durchgeführt werden. Neben dem Belaubungsgrad der Eichen spielt ebenso die geeignete 
aktuelle Wetterlage (ausreichende Temperatur, kein Niederschlag, wenig Wind) während 
der Einsatzzeit eine für die Wirksamkeit des Mittels wesentliche Rolle. Aus diesem Grund 
kann zum Zeitpunkt der Anordnung nur ein zeitlicher Rahmen für die Ausbringung des 
Mittels und die damit verbundene Sperrung der Flächen festgesetzt werden. 

Auf Grundlage des § 30 (1) S.1 LWaldG LSA werden die unter Punkt 3 bezeichneten 
Waldflächen am Tag der Bekämpfung und für weitere 48 Stunden gesperrt. Die Sperrung 
am Tage der Bekämpfung dient ebenso dem reibungslosen und effektiven Ablauf der Maß-
nahme. Das Betreten, Befahren und Reiten sowie sonstiger Aufenthalt der behandelten 
Waldflächen sind deswegen verboten. 

Die Sperrdauer wurde durch die Zulassungsbehörde für den Biozid- und den Pflanzen-
schutzmitteleinsatz festgelegt und dient der Vorbeugung. 

Auf den behandelten Waldflächen ist das Sammeln von Waldpilzen, wild wachsenden 
Früchten und Wildkräutern für die nach der Bekämpfungsmaßnahme folgenden 3 Wochen 
verboten. Obwohl in den letzten Jahrzehnten keinerlei gesundheitliche Schäden durch 
Rückstände des Mittels auf Lebensmitteln bekannt wurden, dient das Sammelverbot zur 
Vorbeugung. 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung gemäß Punkt 8 erfolgt gemäß § 80 Absatz 2 
Nummer 4 VwGO im öffentlichen Interesse. Durch die Anordnung der sofortigen Voll-
ziehung entfällt die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs. Die Anordnung bezweckt, 
dass trotz eines eingeleiteten Widerspruches die Bekämpfungsmaßnahme im Interesse der 
Waldbesitzer, der Waldbesucher und der im Wald Arbeitenden nicht verzögert oder ver-
hindert wird. Die Maßnahme kann nur in einem frühen Entwicklungsstadium des Eichen-
prozessionsspinners und nur bei trockenem Wetter wirksam durchgeführt werden. Eine 
aufschiebende Wirkung würde dazu führen, dass die Bekämpfungsmaßnahme dann keinen 
Erfolg mehr versprechen würde. Demgegenüber treten eventuell vorhandene Individualin-
teressen zurück. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch er-
hoben werden. Der Widerspruch ist beim Altmarkkreis Salzwedel, Karl-Marx-Str. 32 in 
29410 Salzwedel, einzulegen. 

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann auf Antrag gemäß § 80 VwGO die 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs beantragt werden. Der 
Antrag ist beim Verwaltungsgericht Magdeburg zu stellen. 

Salzwedel, 06.04.2020

Ziche
Landrat

Hansestadt Gardelegen
Die Bürgermeisterin

Satzung –  
Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

„Photovoltaikfreiflächenanlage“ 
OT Lindstedt

Der Stadtrat der Hansestadt Gardelegen hat in öffentlichen Sitzung am 09.03.2020 den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Photovoltaikfreiflächenanlage „ OT Lindstedt ge-
mäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen. Nach § 10 Abs. 3 
BauGB wird der Beschluss der Satzung ortsüblich bekannt gemacht. Jedermann kann 
den Bebauungsplan mit der Begründung, der Potentialanalyse Avifauna und der orien-
tierenden Untersuchung (Boden) sowie der zusammenfassenden Erklärung gem. § 10a  
Abs. 1 BauGB auf Dauer im Bauamt der Stadtverwaltung Hansestadt Gardelegen, 
R.-Breitscheid-Straße 3, 39638 Gardelegen, während der Dienststunden einsehen und 
über den Inhalt Auskunft verlangen. 
Zudem ist die Satzung auf der Internetseite der Hansestadt Gardelegen auf Dauer einseh-
bar. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes:

Auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Ent-
schädigungsansprüche, deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu be-
antragen ist, und des § 44 (4) BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen. Eine Verletzung der im § 214 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1-3 BauGB bezeich-
neten Verfahrens – und Formvorschriften sowie Mängel sind gemäß § 215 Abs. 1. BauGB 
unbeachtlich, wenn die Verletzung der o.g. Verfahren nicht innerhalb  1 Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Hansestadt Gardelegen geltend gemacht wor-
den sind. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, darzustellen.
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Hansestadt Gardelegen, den 01.04.2020

gez. Schumacher
Bürgermeisterin

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung
und Forsten Altmark
Goethestraße 3 und 5
29410 Salzwedel 

Öffentliche Bekanntmachung

Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte im Freiwilligen Landtausch 
Sichau I

Mit Beschluss vom 05.03.2020 des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Fors-
ten Altmark wurde der Freiwillige Landtausch (FLT) Sichau I angeordnet. 

Am Verfahren sind folgende Flurstücke beteiligt: 
Jeggau	  Flur   5 Flurstücke 194/64, 195/64;
Sichau 	  Flur   8 Flurstück 97/14;
Sichau 	  Flur 13 Flurstücke 3, 10/3, 15/1

Im FLT Sichau I werden hiermit die Inhaber von Rechten, die aus dem Grundbuch nicht 
ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Verfahren berechtigen nach § 14 Abs.1 FlurbG 
aufgefordert, ihre Rechte innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe dieses Beschlus-
ses beim

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark,
Goethestraße 3 und 5, 29410 Salzwedel

anzumelden.

Werden Rechte erst nach Ablauf dieser drei Monate angemeldet oder nachgewiesen, kann 
die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten las-
sen (§ 14 Abs. 2 FlurbG).
Der Inhaber eines in § 14 Abs. 1 FlurbG bezeichneten Rechts muss die Wirkung eines vor 
der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen wie der Be-
teiligte, demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf 
gesetzt worden ist (§ 14 Abs. 3 FlurbG).

Im Auftrag

gez. 
Katrin Jordan
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